
Parkkarte für gehbehinderte Personen 

Artikel 20a der Verkehrsregelnverordnung (VRV) 

 

Für die Abgabe von Parkkarten an gehbehinderte Personen ist das Amt für 
Strassenverkehr und Schifffahrt des Kantons Freiburg zuständig. 

 

Parkerleichterungen 

 Informationen 

 

Detailliertes Merkblatt „Parkierungserleichterungen für gehbehinderte 
Personen“ 

 Parkierungserleichterungen für gehbehinderte Personen 

 

Herunterladbare Formulare 

 Gesuch um Abgabe einer Parkkarte (an die gehbehinderte Person) 

 Gesuch um Abgabe einer Parkkarte (an die Organisation) 

 Ärztliche Bescheinigung über eine Mobilitätsbehinderung 

 

http://www.ocn.ch/ocn/de/pub/dienstleistungen/fahrzeugfuehrer/parkerleichterungen.htm
http://www.asa.ch/media/archive1/PDF/informationen/MerkblattParkkarte-d_-_gueltige_Version_-_04.03.2013.pdf
http://www.ocn.ch/ocn/files/pdf30/1.2_Gesuch_um_Abgabe_einer_Parkkarte_fr_gehbehinderte_Personen1.pdf
http://www.ocn.ch/ocn/files/pdf30/1.3_Gesuch_um_Abgabe_einer_Parkkarte_fr_Organisationen_die_Gehbehinderte_transportieren1.pdf
http://www.ocn.ch/ocn/files/pdf30/1.4_rztliche_Bescheinigung_ber_eine_Mobilittsbehinderung1.pdf

